
 1 

Dokumente aus dem  

Schlossarchiv Sprinzenstein  

 

 
 

Die Hörleinsberger zu Hochhaus und Altenhof 
 

 

Anfragen zum Sprinzensteiner Archiv nur über den Archivar Mag. 

Wolfgang Sauber ( 07283 / 8149 bzw. mail: w.sauber@gmx.at)   

   

   

   Stand:  1.4.2020               Wolfgang Sauber   

 
 
 
 
 



 2 

Dokumentenverzeichnis  

 
 ( Schlossarchiv Sprinzenstein Schachtel 23: 1423 - 1582 ) 

 
1423 Achaz Hörleinsberger verkauft seinem Bruder Ulrich 

dem Hörleinsberger den Zehent zu Hünerbach, Pfarre 
Sarleinsbach. Der Zehent rührt von Jörg Bischof zu 
Passau. 

 
Als Zeugen siegeln Achaz´ Brüder Andreas 
Hörleinsberger und Dankwart Hörleinsberger sowie 
Koloman der Schinter zu Erlach ( Pergamenturkunde 
mit 3 gut erhaltenen Siegeln ) 

 
1451 Anastasia, Tochter des verstorbenen Lienhard des 

Herleinsberger und Frau von Mert dem Öder, verzichtet 
gegenüber ihren Vettern Dankwart und Ulrich 
Hörleinsberger auf ihr väterliches und mütterliches 
Erbgut. 

 
Als Zeugen siegeln der Ritter Sigmund der Kirchberger 
zu Möstlbach, Herr Höhennella zu Schüsselberg und 
Hans Hörleinsberger ( Pergamenturkunde, 2 Siegel in 
Säckchen eingenäht, 2 abgefallen ) 

 
1525 Ulrich Hörleinsberger zu Hochhaus und Altenhof stellt 

folgende Urkunde aus: 
 

Thomas Pachler in der Au und seine Frau Margarete 
hatten noch zu ihren Lebzeiten ihren Landacker, 
genannt das Riemfeld, ihrem Vetter Michael Pachler 
vermacht und verschrieben. Nach dem Tod der 
Erblasser bittet nun Michael Pachler um obrigkeitliche 
Überschreibung des Grundstücks.  
( Pergamenturkunde mit stark beschädigtem Siegel ) 

 
1545 Register der drittjährigen Lehen, angelegt durch Wolf 

Hörleinsberger zu Altenhof nach dem Tod von Christof 
Hörleinsberger. 
 
Aufgezeichnet sind Lehen in den Pfarren und Orten 
Pfarrkirchen, Wegscheid, Peilstein, Rohrbach, 
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Sarleinsbach, Altenfelden, Lembach, Waldkirchen, Zell, 
St. Martin, Walding, Hartkirchen, Eferding, Feldkirchen, 
Schärding.  
 

   Dazu kommen Rechtlehner zu Bruck an der Aschach. 
 
vor 1545 Verzeichnis des Kuchl und Kastendiensts des Christoph 

Hörleinsberger ( vor 1545 ) 
 
1547-53 Untertanenregister ( die ersten 10 Seiten 

herausgerissen ) 
 
1568 Hans Peurer am Weidachgut, Pfarre Feldkirchen, 

verkauft dem Wolf Ehrenreich Hörleinsberger einen 
Weingarten, dessen Lage genau beschrieben wird. 
 

 Die Urkunde wird ausgestellt von Kunigunde von 
Puchberg, Äbtissin des Klosters Niedernburg in Passau 

 
 ( Pergamenturkunde mit leicht beschädigtem Siegel ) 
 
1574 Christof Heimeran Hörleinsberger zu Bruck an der 

Aschach bestätigt als Ältester der Familie anstelle 
seines Bruders Wolf Ehrenreich und seines Vetters 
Ulrich Hörleinsberger zu Hochhaus dem Thomas 
Gattensdorfer den Kauf seines Hofes mit der Hofstatt in 
der Pfarre Eurazfelden von seiner Mutter Katharina. 
( Pergamenturkunde, Siegel abgefallen ) 

 
1576 Christof Heimeran Hörleinsberger zu Bruck an der 

Aschach bestätigt als Ältester der Familie anstelle 
seines Bruders Wolf Ehrenreich und seines Vetters 
Ulrich Hörleinsberger zu Hochhaus dem Leopold 
Witzlesberger und seiner Frau Barbara den Kauf seines 
Hofes mit der Hofstatt zu Straß in der Pfarre 
Eurazfelden . 
( Pergamenturkunde, Siegel abgefallen ) 
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1578 Wolf Ehrenreich Hörleinsberger zu Altenhof bestätigt 
als Ältester der Familie anstelle seines Vetters Ulrich 
und des Sohnes Heinrich des verstorbenen Christof 
Heimeran Hörleinsberger. dem Leopold Witzlesberger 
und seiner Frau Barbara den Kauf seines Hofes mit der 
Hofstatt zu Straß in der Pfarre Eurazfelden 
( Pergamenturkunde mit gut erhaltenem Siegel in 
Holzschachtel ) 

 
1578 Wolf Ehrenreich Hörleinsberger zu Altenhof bestätigt 

als Ältester der Familie anstelle seines Vetters Ulrich 
und des Sohnes Heinrich des verstorbenen Christof 
Heimeran Hörleinsberger. dem Wolf Stadler zu Oed 
den Kauf seines Hofes mit der Hofstatt zu Oed in der 
Pfarre Eferding ( Pergamenturkunde mit Holzschachtel,  
Siegel verloren ) 

 
21.3.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

erheben beim Landeshauptmann Klage gegen Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf: 

 
Die Erben des verstorbenen Thomas Wurm haben beim 
Landeshauptmann gegen Wolf Ehrenreich 
Hörleinsberger wegen Herausgabe des Vermächtnisses 
an die Witwe Klage erhoben, wozu der 
Landeshauptmann eine Stellungnahme des Wolf 
Hörleinsberger gefordert hatte. 
 
Da Hörleinsberger bisher darauf nicht reagiert hat, 
fordern die Erben, dem Hörleinsberger bei Strafe von 
52 Dukaten den Vollzug des Befehls aufzuerlegen. 

 
26.3.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

erheben beim Landeshauptmann Klage gegen Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf: 

 
 Ihr Bruder Thomas Wurm hatte vor einiger Zeit ihr 

gemeinsames väterliches Erbgut übernommen und 
verwaltet. Als Thomas Wurm in einem Bach bei 
Hirsching ertrank und seine hochschwangere Witwe 
sich um die Erbangelegenheiten nicht kümmern konnte, 
haben die anderen Erben anstelle der Witwe und ihrer 
sechs Kinder das Erbe bei Wolf Hörleinsberger 
eingefordert, um die Witwe und die Kinder damit zu 
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versorgen.  
 

 Die Obrigkeit hat aber die Herausgabe des Erbes und 
der Dokumente verweigert, lässt die Witwe auf dem Hof 
wirtschaften und hat die Erben auf den Rechtsweg 
verwiesen. 
 

 Die Erben fordern von Hörleinsberger die Auslieferung 
des Testaments und des Heiratsbriefs. 

 
27.3.1582 Der Landeshauptmann fordert von Wolf Hörleinsberger 

die Stellungnahme in der Klage der Wurm´schen Erben 
( 2 Exemplare ) 

 
19.4.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

erheben beim Landeshauptmann Klage gegen Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf: 

 
Die Erben des verstorbenen Thomas Wurm haben beim 
Landeshauptmann gegen Wolf Ehrenreich 
Hörleinsberger wegen Herausgabe des Vermächtnisses 
an die Witwe Klage erhoben, wozu der 
Landeshauptmann eine Stellungnahme des Wolf 
Hörleinsberger gefordert hatte. 
 
Da Hörleinsberger bisher darauf nicht reagiert hat, 
fordern die Erben, dem Hörleinsberger den Vollzug des 
Befehls aufzuerlegen. 

 
20.4.1582 Der Landeshauptmann fordert von Wolf Hörleinsberger 

die Stellungnahme in der Klage der Wurm´schen Erben 
( 2 Exemplare ) 

 
20.4.1582 Der Landeshauptmann fordert von Wolf Hörleinsberger 

bei Strafe von 32 ungarischen Gulden die 
Stellungnahme in der Klage der Wurm´schen Erben. 

 
16.6.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

erheben beim Landeshauptmann Klage gegen Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf: 

 
Die Erben des verstorbenen Thomas Wurm haben beim 
Landeshauptmann gegen Wolf Ehrenreich 
Hörleinsberger wegen Herausgabe des Vermächtnisses 
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an die Witwe Klage erhoben, wozu der 
Landeshauptmann eine Stellungnahme des Wolf 
Hörleinsberger gefordert hatte. 
 
Hörleinsberger hat aber bisher darauf nicht reagiert und 
der Witwe weiterhin ohne Anhörung der Erben schalten 
und walten, mit der Begründung, dass er vor 
Einbringung des Getreides nicht in den Besitz der 
Witwe eingreifen kann. 
 
Da die Erben befürchten, dass das Gut durch das 
Wirtschaften der Witwe Schaden erleidet, fordern sie, 
dem Hörleinsberger bei Androhung der Pfändung die 
Auslieferung von Testament und Heiratsbrief 
aufzuerlegen. 
 
 

 
( Schlossarchiv Sprinzenstein Schachtel 24: 1582 - 1627 ) 

 
26.6.1582 Der Landeshauptmann fordert von Wolf Hörleinsberger 

den Forderungen der wurm´schen Erben innerhalb der 
gerichtsüblichen Frist nachzukommen. 

 
3.7.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

nehmen zum Bericht des Wolf Hörleinsberger zu 
Mühldorf Stellung: 

 

• Obwohl bei der niederen Gerichtsbarkeit die 
Beschleunigung der Gerichtsfälle geboten ist, um 
die armen Leute nicht in Unkosten zu stürzen, hat 
Hörleinsberger das Verfahren durch 
Nichtbeachtung mehrerer Anweisung des 
Landeshauptmanns hinausgezögert. 
 

• Die Beschwerde Hörleinsbergers, dass in der 
Klage die Tauf- und Zunamen der Kläger nicht 
genannt werden, ist kindisch, da er sie in seinem 
eigenen Bericht selbst nennt. Da überdies alle 
Bauern ihren Zunamen von den Gütern haben, 
die sie besitzen, und mit Wechsel des Guts auch 
den Zunamen wechseln, hätte die Aufzählung 
aller Erben eine halbe Seite erfordert 
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• Die Frau des Hans Hängel hat seit 30 Jahren ihr 
Heiratsgut auf dem Wurm´schen Hof liegen. 
 

• Melchart Mittermayer, Untertan des Achaz 
Hohenfelder, hat sein Erbgut gleichfalls auf dem 
Hof liegen. 
 

• Sie sind bereit, mit Genehmigung der Obrigkeit 
ihre Hausbriefe dem Gericht vorzulegen, halten 
es aber eigentlich nicht für notwendig, da 
Hörleinsberger ihre Ansprüche ja gar nicht 
bestreitet. 
 

• Die Erben fordern die sofortige Pfändung des 
Hörleinsbergers. 

 
1.8.1582 Der Landeshauptmann fordert von Wolf Hörleinsberger 

den Forderungen der Wurm´schen Erben Frist 
nachzukommen. Andernfalls wird die Pfändung 
durchgeführt. 

 
13.9.1582 Stefan Sebastian und Konsorten als Wurmische Erben 

nehmen zu einem erneuten Bericht des Wolf 
Hörleinsberger zu Mühldorf Stellung: 

 

• Die Erben stellen infrage, ob Hörleinsberger 
berechtigt war, nach dem Tod des Thomas Wurm 
das Angebot der Witwe anzunehmen, auf ihre 
Heiratsansprüche zu verzichten und sie dafür an 
Kindes Statt als Erbin einzusetzen, so dass sie 
auf dem Gut bleiben konnte und ihr das 
Wurm´sche Erbe auf Lebenszeit verliehen wurde, 
während das Erbe der Kinder mit einem 
Schuldbrief mit Hypothek auf dem Wurmgut 
abgesichert wurde. 
 

• Zur Erziehung der Kinder hätte es genügt, ihr das 
Heiratsgut und einen Betrag zum Unterhalt der 
Kinder zu übergeben. 
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• Wenn die Witwe auf dem Gut bleibt, können die 
Eigentumsverhältnisse verwischt werden, z.B. 
wenn die Witwe wieder heiratet und dann der 
neue Ehemann Anspruch auf das Gut erhebt. 
 

• Man hätte der Witwe durchaus das Besitzrecht 
bis zur Großjährigkeit ihres ältesten Kindes 
belassen können. Nun aber, da man ihr das Gut 
auf Lebenszeit eingeräumt hat, steht sie ihren 
eigenen Kindern im Weg. Das Argument, dass 
man die hochschwangere und verschuldete 
Witwe mit 5 kleinen Kindern nicht auf die Straße 
werfen wollte, ist damit hinfällig. 
 

• Die Witwe hat überdies ihre Schulden bisher 
kaum reduziert. 
 

• Die Bevorzogung der Witwe vor ihren Kindern ist 
keinesfalls einzusehen. Die Witwe kann, ohne 
dass es die Kinder verhindern können, nämlich 
mit ihrem Gut machen, was sie will. Die Kinder 
besitzen lediglich die Hypothek auf einen 
Schuldbrief, den sie nach dem Tod der Mutter 
erst einlösen müssen. 
 

• Die gesamte Regelung wurde nur mit der Witwe 
ohne Anhörung oder Einverständnis der anderen 
Erben getroffen. 
 

• Die Erben fordern nun die Pfändung gegen den 
Hörleinsberger durch den kaiserlichen 
Landrichter. 

 
28.9.1582 Der Landeshauptmann lädt Wolf Hörleinsberger für den 

27. November zum Gerichtstermin mit den Wurm´schen 
Erben. 

 
21.1.1583 Wolf Taischbauer zu Getzing, Pfarre Altenfelden, und 

seine Frau Ursula verkaufen ihr Gut zu Getzing ihrem 
Sohn Hans Taischbauer. 

 
 Die Urkunde wird von Ulrich Hörleinsberger zu 

Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde, Siegel 
verloren ) 
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4.7.1583 Gerichtsurteil im Verfahren der Wurm´schen Erben 

gegen Wolf Hörleinsberger: 
 
 Zunächst wird das bisherige Verfahren geschildert: 
 

• Nach dem Tod des Thomas Wurm am 
Abrechtsberg, Pfarre St. Ulrich, erhoben die 
Erben die Forderung, die Witwe abzufertigen und 
die Kinder und ihr Erbgut nützlich zu verwalten. 
 

• Der Hörleinsberger hat stattdessen das Gut und 
die Kinder der Witwe übergeben und in seinem 
ersten Bericht verlangt, dass alle Erben benannt 
würden und Kaution stellen müssten. 
 

• Die Erben haben sich daraufhin namentlich 
genannt, die Stellung einer Kaution aber 
abgelehnt. 
 

• Nachdem ihm der Landeshauptmann befohlen 
hatte, die Kläger klaglos zu halten, hat 
Hörleinsberger in einem Gegenbericht den 
Abschied vorgelegt, den er der Witwe und den 
Klägern am 2.2.1582 erteilt hat. 
 

• Nach diesem Abschied hat die Witwe darum 
gebeten, ihr das Wurmgut auf Lebenszeit zu 
überlassen, wofür sie ihre 5 Kinder und das 
sechste im Mutterleib aufziehen und ihnen ihre 
Ansprüche abgelten wolle, während die anderen 
Erben verlangten, ihnen das Gut auf etliche Jahre 
zu lassen. 
 

• Die Witwe bot daraufhin an, auf ihr Heiratsgut zu 
verzichten, wenn sie stattdessen als Miterbin ihrer 
Kinder eingesetzt würde. Die Obrigkeit übergab 
ihr daraufhin das Gut auf Lebenszeit, während die 
Ansprüche ihrer Kinder mit einem Schuldbrief auf 
das Wurmgut abgesichert wurden. 
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• Das Gut wurde auf 500 fl, der mobile Besitz auf 
210 fl 4 ß 16 d geschätzt. Die Schuldenlast außer 
der Herrenforderung betrug 275 fl 5 ß 20 d. 
 

• Hörleinsberger behauptet, dass die Kläger diese 
Entscheidung hingenommen hätten und verlangt, 
die Klage abzuweisen bzw. von den Klägern 
Kaution zu verlangen. 
 

• Die Kläger fechten die Entscheidung des 
Hörleinsberger als ungerecht an. 

 
Es ergeht nun folgendes Urteil: 
 

• Wenn die Kläger sich wegen des begehrten 
Gewalts de rato cavieren, muss der Beklagte 
gegen die Kläger verfahren. 
 

• Der Hörleinsberger ist von der Klage der Erben 
ledig; es bleibt bei seiner Entscheidung. 

 
Es folgt die Liste der Wurm´schen Erben: 
 

• Stefan Wurm, Pfarre Schönhöring, Herrschaft 
Wilhering 
 

• Sebastian Wurm, ledig, für seine Schwester, die 
Frau des Hans Hängl 
 

• Mert Wurm, Hufschmied zu Hörsching, Herrschaft 
St. Florian 
 

• Hans Hängl zu Pasching für seine Frau Anna, 
Herrschaft Prucknerische Erben zu Enns 
 

• Melchart Mittermaier zu Staudach, Pfarre 
Landing, Herrschaft Achaz Hohenfelder zu 
Aistershaim 
 

• Barbara Wurm, Witwe, nach ihrem Mann 
Neumaier genannt, zu Hörsching, Herrschaft 
Mautner zu Mauthausen 
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• Sebastian Mösl für seine Frau Margarete Wurm, 
zu Fraindorf, Herrschaft St. Florian 
 

• Stefan Spörl für seine Frau Martha Wurm, in 
Klagern, Pfarre Hörsching, Herrschaft Wolfgang 
Jörger zu Steyregg 
 

• Sigmund Melböck für seine Frau Ursula Wurm, 
Pfarre Hörsching. 

 
10.8.1583 Barbara, Witwe des verstorbenen Thomas Wurm am 

Apprechtsberg, Pfarre St.Ulrich, Tochter des Thomas 
Lindmaier zu Wiesental, Pfarre Hörsching, erscheint mit 
ihren Verwandten und anstelle ihrer 6 Kinder Matthäus, 
Georg, Andreas, Katharina, Magdalena und Martha vor 
der Obrigkeit und bittet um einen obrigkeitlichen 
Kaufbrief für das Wurm-Gut gegen Aufgabe ihres 
Heiratsguts. 
 

 Da die Klage der Wurm´schen Erben abgewiesen ist 
und das Gut nicht ohne Stifter bleiben kann, wird dem 
Antrag statt gegeben. 

 
28.5.1586 Wolf Ehrenreich Hörleinsberger zu Altenhof, derzeit 

wohnhaft zu Landshag, stellt stellt dem Stefan 
Aichinger auf dem Fuchinger Gut bei Plöcking, Pfarre 
St. Martin, und seiner Frau Barbara einen Kaufbrief auf 
dieses erkaufte Gut aus. 

 
 Die ursprüngliche Urkunde war im Lauf eines Streits mit 

den Herren von Sprinzenstein, die die Hälfte des Guts 
beansprucht hatten, obwohl ihnen nur ein Drittel in 
Dienst, Steuer und Robot zustand, eingereicht und bei 
einem Brand im Hause des Anwalts Dr.Eisler verbrannt. 
Die Herren von Sprinzenstein hatten in der Folge ihre 
Ansprüche zurückgenommen. 
( Pergamenturkunde, Siegel abgefallen ) 
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28.2.1590 Katharina, Witwe des Sebastian Krauk zu Waßgraben, 
Thomas und Leonhard zum Wolf als Vormünder der 
Krauk´schen Kinder namens Georg, Andreas und 
Barbara verkaufen das Gut zu Wasgraben dem Bruder 
der Waisen Thomas Krauk. 

 
 Die Urkunde wird von Heinrich Hörleinsberger zu 

Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde mit Siegel 
in Holzschachtel ) 

 
14.3.1591 Andre Lang zu Auerberg und Jörg, Hofstetter zu Häräffl 

als Vormünder der Kinder des verstorbenen Jakob zu 
Auerberg namens Wolf und Anna verkaufen das Gut zu 
Auerberg der Mutter der Kinder, Magdalena. 

 
 Die Urkunde wird von Ulrich Hörleinsberger zu 

Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde mit 
Holzschachtel, Siegel verloren ) 

 
12.4.1594 Hans Taischbauer zu Getzing, Pfarre Altenfelden, und 

seine Frau Ursula verkaufen ihr Gut zu Getzing dem 
Stefan Mayerhofer zu Getzing und seiner Frau 
Margarete.  

 
 Die Urkunde wird von Ulrich Hörleinsberger zu 

Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde mit 
Siegelrest ) 

 
22.5.1595 Georg Liebenauer zu Liebenau am Liechtenberg, Pfarre 

Gramastetten, und seine Frau Ursula verkaufen ihr Gut 
zu Liebenau, Herrschaft Altenhof, dem Matthäus 
Mühlberger und seiner Frau Margarete. 

 
 Die Urkunde wird von Heinrich Hörleinsberger zu 

Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde, Siegel 
abgefallen ) 

 
1597 Sigmund Resch zu Landshag und Thomas Gerolt zu 

Unterlandshag, Pfarre Feldkirchen, als Vormünder der 
Kinder der verstorbenen Sigmund Neuhauser, Wirts zu 
Landshag und seiner Frau Lucia namens Abraham, 
Magdalena und Katharina verkaufen einen Landacker 
im Neufeld dem Andreas Neuhauser, Wirt zu Landshag, 
Bruder der Waisen. 
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 Die Urkunde wird von Ulrich Hörleinsberger zu 

Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde mit 
beschädigtem Siegel in Holzschachtel ) 

 
7.1.1603 Wolf Ehrenreich Hörleinsberger zu Altenhof verleiht als 

Ältester der Familie anstelle seines Bruders Heinrich 
Hörleinsberger dem Michael Starzer das Starzergut. 
( Pergamenturkunde mit gut erhaltenem Siegel in 
Holzschachtel ) 

 
25.3.1603 Heinrich Hörleinsberger zu Bruck an der Aschach 

verleiht dem Leopold Pübinger zu Pübing, Pfarre 
St.Peter am Wimberg, 2/3 Zehent zu Pübing. 
 

 Dieser Zehent hatte zuvor dem verstorbenen Hans von 
Oed gehört und war nach dessen Tod durch Vergleich 
an die Hörleinsberger gekommen. 

 
( Pergamenturkunde,Siegel abgefallen ) 

 
7.12.1603 Lienhard Wuzlenberger zu Reidlen und Benedikt Zadl 

für seine Frau Magdalena verkaufen den Hof zu Straß, 
Pfarre Eurazfelden der Witwe ihres verstorbenen 
Vetters Leopold Kizleinsberger namens Martha. 

 
 Die Urkunde wird von Wolf Ehrenreich Hörleinsberger 

zu Hochhaus ausgefertigt. ( Pergamenturkunde mit  
Holzschachtel, Siegel verloren ) 

 
2.2.1606 Heinrich Hörleinsberger zu Altenhof verkauft dem Hans 

Erdinger zu Zarghoff die Höllmühle bei Hochhaus, 
Pfarre Pfarrkirchen, die sein verstorbener Vetter Ulrich 
Hörleinsberger einst gekauft hatte. ( Papierkopie ) 

 
3.5.1606 Andreas Neuhauser, Wirt zu Landshag, und seine Frau 

Apollonia verkaufen ihren Landacker im Neufeld 
zwischen den Äckern des Bernhard Greiner und Mert 
Stadler zu Landshag dem Thomas Schwarzeigl, Bürger 
zu Aschach und seiner Frau Anna. 

 
 Die Urkunde wird von Heinrich Hörleinsberger zu Bruck 

an der Aschach ausgefertigt. ( Pergamenturkunde, 
Siegel verloren ) 
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1606 Beschreibung der Güter, die Wolf Ehrenreich und 

Heinrich Hörleinsberger dem Heinrich Salburger zu 
Falkenstein verkauft haben. 

 
 Verkauft werden die Herrschaften Hochhaus und 

Altenhof mit allen Untertanen. 
 
4.6.1607 Urbarsextrakt der Herrschaft Falkenstein: 
 

• Kaiser Rudolf bestätigt den Kauf der Herrschaft 
Falkenstein mit allem Zubehör durch Heinrich 
Salburger 
 

• Bestätigung des Jagdrechts auf allen Gründen 
der Herrschaft 
 

• Der Forst Dietrichstuben gehört den Herrschaften 
Falkenstein, Rannaridl und Sprinzenstein 
gemeinsam 
 

• Beschreibung der Güter zu Mollmannsreith 
 
1607 Wolf Ehrenreich und Heinrich Hörleinsberger geben der 

Landschaft ob der Enns den Verkauf ihrer Herrschaften 
Altenhof und Hochhaus an Heinrich Salburger bekannt. 
Dazu gehört eine Auflistung aller Untertanen und 
Zehente. 

 
11.3.1608 Heinrich Hörleinsberger schreibt an einen ungenannten 

Nachbarn 
 

• Er bittet ihn, bei seinen Untertanen für ihn den 
ausständigen Zehent einzutreiben. 
 

• Für die von ihm gekauften Güter bittet er ihn, ihm 
die Passauer und Starhemberger Lehenbriefe zu 
schicken. 

 
1608   Ein weiterer Brief über die Passauer Lehenbriefe. 
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8.10.1617 Mert Veldler zu Auerberg, Pfarre St.Peter, heiratet 
Katharina, Tochter des verstorbenen Hans 
Scheibelbergers zu Müllehen, Pfarre Rohrbach, und 
seiner Frau Barbara. Es folgt der Ehevertrag. 

 
6.5.1619 Helena, Witwe des Stefan Mosbauer auf dem 

Mosbauerngut zu Gattergassling, Pfarre Rohrbach, und 
Stefan zu Streinesberg, Pfarre Sarleinsbach, als 
Vormünder der Kinder des Mosbauer namens Thomas, 
Michael, Margarete, Regina und Maria verkaufen das 
Mosbauergut, Herrschaft Liechtenau, dem Schwager 
der Pflegkinder Paul Maierhofer und seiner Frau 
Susanna. 

 
 Die Urkunde wird ausgefertigt von Heinrich 

Hörleinsberger von Liechtenau. Zeugen sind der 
Hofamtmann Paul Rumannsdorfer zu Hundsbrenning, 
Pfarre Rohrbach, und Sigmund Reuter zu 
Eilmannsberg, Pfarre Sarleinsbach. 
( Pergamenturkunde mit gut erhaltenem Siegel in 
Holzschachtel ) 

 
4.8.1620 Magdalena, Witwe des Wolf Albenöder in der Albenöd, 

Pfarre Rohrbach, Andreas Rumannsdorfer zu 
Hundsbrenning und Michael Eisner zu Rumplern, Pfarre 
Rohrbach als Vormünder der Kinder des Albenöder 
namens Wolf, Eva, Katharina und Susanna verkaufen 
das Gut in der Albenöd, Herrschaft Liechtenau, dem 
Schwager der Pflegekinder Sigmund Haider und seiner 
Frau Maria. 

 
 Die Urkunde wird ausgefertigt von Heinrich 

Hörleinsberger von Liechtenau. Zeugen sind der 
Hofamtmann Paul Rumannsdorfer zu Hundsbrenning, 
Pfarre Rohrbach, und Sigmund Wegerbauer am 
Wegerhof und Hans Hubbauer zu Oberfischbach, 
Pfarre Rohrbach ( Pergamenturkunde mit 
beschädigtem Siegel in Holzschachtel ) 

 
Undatiert Paul Schartinger auf der Denken Hofstatt und Paul 

Stadler zu Feldkirchen als Vormünder der Kinder des 
verstorbenen Michael Stadler auf dem Äntschko-Hof, 
Pfarre Feldkirchen namens Michael, Barbara, 
Magdalena, Maria, Katharina und Susanna verkaufen 
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den Äntschko-Hof, Herrschaft Liechtenau, dem 
Stiefvater der Pflegkinder Georg Pürnauer und ihrer 
Mutter Magdalena. 

 
 Die Urkunde wird ausgefertigt von Heinrich 

Hörleinsberger von Liechtenau. Zeugen sind Falzeder, 
Hofwirt zu Liechtenau und andere ( Pergamenturkunde, 
unten beschädigt, Siegel verloren ) 

 
27.1.1621 Stefan Prunhofer am Liechtenberg, Pfarre Feldkirchen, 

und seine Frau verkaufen ihr Gut am Bach zu 
Liechtenberg, Herrschaft Liechtenau, dazu folgende 
Zehente 
 

• 4 Länder im doppelten Feld an den 
Liechtenberger Gründen 

• das Hächelland 

• 1 Land hinter dem Vogelpühel 

• 1 Land hinter dem Praidtner Holz 
 

dem Adam Hofer und seiner Frau Maria. 
 

 Die Urkunde wird ausgefertigt von Heinrich 
Hörleinsberger von Liechtenau. Zeugen sind Andreas 
Rumannsdorfer zu Hundsbrenning, Pfarre Rohrbach, 
und Sigmund Reuter zu Eilmannsberg, Pfarre 
Sarleinsbach und Georg Pürnauer auf dem Äntschko-
Hof, Pfarre Feldkirchen ( Pergamenturkunde mit 
beschädigtem Siegel in Holzschachtel ) 

 
21.7.1621 Sebastian Kriener in der Krien, Pfarre Rohrbach, und 

seine Frau Magdalena verkaufen ihr Gut in der Krien, 
Herrschaft Liechtenau, dem Mert Märzinger und seiner 
Frau Maria. 

 
 Die Urkunde wird ausgefertigt von Heinrich 

Hörleinsberger von Liechtenau. Zeugen sind Zacharias 
Falzeder, Hofwirt zu Liechtenau, Adam Spitalmüllner, 
Bürger zu Haslach und Michael Nesslbecker zu 
Nösslbach, Pfarre Rohrbach ( Pergamenturkunde mit 
beschädigtem Siegel in Holzschachtel ) 
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14.2.1623 Ambros Pogendorfer zu Pogendorf, Pfarre 
Sarleinsbach, und seine Frau Katharina vertauschen ihr 
Gut zu Pogendorf, Herrschaft Liechtenau, mit Martin 
Schirlinger zu Schirling, Herrschaft Pürnstein. 

 
 Die Urkunde wird ausgefertigt von Heinrich 

Hörleinsberger von Liechtenau. Zeugen sind der 
Zacharias Falzeder, Hofwirt zu Liechtenau, und 
Amtmann Christoph Lacher.  ( Pergamenturkunde mit 
gut erhaltenem Siegel in Holzschachtel ) 

 
25.2.1627 Hans Hamer zu Hundsbrenning und seine Frau Barbara 

verkaufen ihre Brandstatt zwischen Andreas 
Rumannsdorfer und Stefan Hubbauer zu Hundsbrennig 
dem Bruder Christoph Hamer. 

 
 Die Urkunde wird ausgefertigt von Frau Praxedis 

Hörleinsberger von Liechtenau, geb Freifrau von Oed. 
Zeugen sind die Amtleute Veit Wintersberger und 
Sigmund Reuter ( Pergamenturkunde mit gut 
erhaltenem Siegel in Holzschachtel ) 

 
 

Undatiert 
 

• Anschlag über die Passauer Lehen, Gülten und Güter der 
Hörleinsberger, die auf vorbehaltenen Wiederkauf und Vergleich 
den Herrn Schifer verliehen werden. 
 


